
fnweb.de

97941 Tauberbischofsheim – Nielsen III B – Preisliste Nr. 71 – gültig ab 1. Januar 2025

Mediadaten

Print
20

25

https://fnweb.de


2Inhalt

Verbreitungsgebiet

Inhalt

Allgemeine Verlagsangaben

Repro-Vorgaben und  
Datenanlieferung

Prospektbeilagen  
Fränkische Nachrichten

Smart Ad-Vorteilskombi

Prospektbeilagen  
Fränkische Wochenpost

Prospektbeilagen 
Fränkische Nachrichten

Memostick – Der Werbeaufkleber  
auf der Titelseite

Kombinationen Fränkische Nachrichten + Fränkische Wochenpost

Fränkische Wochenpost 
mit Partnerverlagen

Kombination Fränkische Nachrichten  
mit Partnerverlagen

Preise Fränkische Wochenpost
Fränkische Wochenpost

Preise Kombinationen  
FN-Bezirksausgaben

Preise FN Wertheim
Preise FN Buchen
Preise FN Bad Mergentheim
Preise FN Tauberbischofsheim
Preise FN-Gesamtausgabe
Standardformate
Sonderplatzierungen

Print-Portfolio

Die Fränkischen  
Nachrichten  
und Ihre Region 

Technik und Recht3

5

21
Ausgaben / Auflagen

Score-Media-Partnerschaft

Die FN-Mediaberatung –  
12 Köpfe, 4 Standorte

AGB Anzeigen und  
Fremdbeilagen

Technische Angaben Digitalwerbung



Main

Main

Tauber

Tauber

B 292

B 292

B 292

B 290

B 19

B 290

B 27

B 27
A 81

A 81

A 81

A 3
A 3

Creglingen

Weikersheim

Röttingen Bieberehren
Igersheim Tauberrettersheim

Bad Mergentheim

Dörzbach
Niederstetten

Mulfingen

Hardheim

Höpfingen

Mudau

Walldürn

Buchen

Limbach

Seckach Osterburken

Rosenberg

Adelsheim Ravenstein
Krautheim

Assamstadt

Boxberg

Ahorn

Königheim

Lauda-Königshofen

Grünsfeld Unterwittighausen

GroßrinderfeldWerbach

Böttigheim

Tauberbischofsheim

Kreuzwertheim

Freudenberg

Külsheim

Wertheim

Mosbach

         ca. 1 Std. bis
 Stuttgart

Rothenburg
ob der Tauber

Miltenberg

 ca. 1 ½ Std. bis Frankfurt ca. 1 ½ Std. bis Frankfurt
ca. ½ Std. bis 
Würzburg
ca. ½ Std. bis 
Würzburg

 ca. 1 ¼ Std. bis Heidelberg/
 ca. 1 ½ Std. bis Mannheim

BU

ME

TA

WE

3Verbreitungsgebiet

Verbreitungsgebiet

Fränkische Nachrichten Ausgabe Tauberbischofsheim TA

Fränkische Nachrichten Ausgabe Bad Mergentheim ME

Fränkische Nachrichten Ausgabe Wertheim WE

Fränkische Nachrichten Ausgabe Buchen/Walldürn BU
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Fränkische Nachrichten

***Quelle IVW/3. Quartal 2024

Auflage
86.000 Exemplare  

Fränkische Wochenpost

Reichweite
über 70.000 Leser***  

Fränkische Nachrichten

Sonderthemen
400 lokale und themenbezogene  

Sonderveröffentlichungen

Print-Portfolio

Mit Anzeigen in der Gesamtausgabe erreichen Sie alle unsere Leser 
im Main-Tauber-Kreis und im Altkreis Buchen. Daneben stehen Ihnen 
vier Lokalausgaben oder eine der Kombinationen zur Verfügung. 
Wählen Sie Ihr Wunschgebiet!

Ausgaben / Auflagen

Gesamtausgabe

Lokalausgaben

ZIS-Nr. Mo.–Fr. Sa.

TA Tauberbischofsheim 101056 6.725 7.368

WE Wertheim 100989 2.308 2.432

ME Bad Mergentheim 104920 6.307 6.741

BU Buchen/Walldürn 100351 3.193 3.443

Belegbare  
Ausgaben ZIS-Nr.

Verbreitete Auflage*
Mo.-Fr. Sa.

Gesamtausgabe** 104925 18.534  19.985

davon E-Paper 5.785

*IVW 3. Quartal 2024 / **inkl. E-Paper



5

Smart Ad-Vorteilskombi

Smart Ad-Vorteilskombi

Ab einer Anzeigengröße von 
mehr als 100 mm (z.B. 44 x 
100 mm oder 90 x 50 mm) 
ist die SmartAd automatisch 
dabei zum Kombi-Vorteils-
preis.

Wir verwandeln Ihre Anzeige 
in ein interaktives Internet-
banner im professionellen 
Design. Ausspielung auf 
fnweb.de

  Ältere und jüngere Zielgruppen ansprechen

  Mit einem einzigen Auftrag

  Ohne zusätzlichen Aufwand für Produktion

   Hoher Wiedererkennungswert durch  
Verwendung Ihrer Bilder & Schriften

  Einfache Kontaktaufnahme für die Kunden

  Banner ist länger sichtbar als Anzeige

  Super Preis-Leistungsverhältnis

*Vorteilspreis inkl. Gestaltung der Smart Ad

Ihre Printanzeige Die Smart Ad:  
Ihre Internet- 
Verlängerung

Banner Landingpage Bildergalerie Anfahrtsplan

&
5.000 Ad Impressions

Smart Ad 
nur

59 €*
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Sonderplatzierungen
Neben dem Anzeigenteil können Ihre Inserate auch an ausgewählten 
Stellen im Textteil veröffentlicht werden. Hier kommt Ihre Anzeige 
besonders gut zur Geltung.
1 Der Ortspreis gilt für Kunden aus dem Verbreitungsgebiet bei 
direkter Abrechnung mit dem Verlag.

Satzspiegel: 485 mm hoch, 320 mm breit
Anzeigenspalten: Breite 44 mm, Anzahl 7

Textspalten:  Breite 50 mm, Anzahl 6
Umrechnungsfaktor: 1,1667

Textteilanzeigen
Mindestgröße:    1 Spalte (50 mm breit) 

25 mm Höhe

Maximalgröße:  2 Spalten (104 mm breit) 
100 mm Höhe 
(höhere Formate auf Anfrage)

Preisbeispiel:  Breite 50 mm x Höhe 80 mm

Ausgabe Grundpreis* Ortspreis*,1

FN Gesamt 1.260,00 1.070,40

FN TA 428,80 364,80

FN WE 224,80 190,40

FN ME 428,80 364,80

FN BU 336,00 285,60

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf die jeweiligen  
Beispielgrößen.

Platzierung:  Am Kopf der Blickspalte

 Festgröße:   50 mm Breite x 72 mm Höhe

Preisbeispiel: Breite 50 mm x Höhe 72 mm

Platzierung:  Am Fuß der Blickspalte

 Festgröße:   104 mm Breite x 100 mm Höhe

Preisbeispiel: Breite 104 mm x Höhe 100 mm

Titelseitenanzeige
B 50 x H 72 mm

Griffecke Titelseite
B 104 x H 100 mm

Ausgabe Grundpreis* Ortspreis*,1

FN Gesamt 1.396,00 1.187,00

FN TA 584,00 496,00

FN WE 351,00 298,00

FN ME 584,00 496,00

FN BU 440,00 374,00

Ausgabe Grundpreis* Ortspreis*,1

FN Gesamt 3.994,00 3.395,00

FN TA 1.671,00 1.420,00

FN WE 1001,00 851,00

FN ME 1.671,00 1.420,00

FN BU 1.253,00 1.065,00
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Standardformate

1/1 Seite Grundpreis

Blattbreit 1/2 Seite Quer Blatthoch 1/2 Seite Hoch

1000er Eckfeld/Junior Page

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 320 485 13.715,80

101056 FN TA Rheinisch 320 485 7.638,75

100989 FN WE Rheinisch 320 485 4.854,85

104920 FN ME Rheinisch 320 485 7.638,75

100351 FN BU Rheinisch 320 485 4.515,35

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 320 245 6.928,60

101056 FN TA Rheinisch 320 245 3.858,75

100989 FN WE Rheinisch 320 245 2.452,45

104920 FN ME Rheinisch 320 245 3.858,75

100351 FN BU Rheinisch 320 245 2.280,95

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe Textspalte sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 212 250 4 4.713,47

101056 FN TA Rheinisch 212 250 4 2.625,08

100989 FN WE Rheinisch 212 250 4 1.668,38

104920 FN ME Rheinisch 212 250 4 2.512,58

100351 FN BU Rheinisch 212 250 4 1.551,71

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe Textspalte sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 158 485 3 6.858,10

101056 FN TA Rheinisch 158 485 3 3.820,46

100989 FN WE Rheinisch 158 485 3 2.428,11

104920 FN ME Rheinisch 158 485 3 3.820,47

100351 FN BU Rheinisch 158 485 3 2.258,32

Standardformate
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Standardformate

Blattbreit 1/3 Seite Quer

Blattbreit 1/4 Seite Quer

Blatthoch 1/3 Seite Hoch

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 320 163 4.609,64

101056 FN TA Rheinisch 320 163 2.567,25

100989 FN WE Rheinisch 320 163 1.631,65

104920 FN ME Rheinisch 320 163 2.567,25

100351 FN BU Rheinisch 320 163 1.517,53

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 320 123 3.478,44

101056 FN TA Rheinisch 320 123 1.937,25

100989 FN WE Rheinisch 320 123 1.231,25

104920 FN ME Rheinisch 320 123 1.937,25

100351 FN BU Rheinisch 320 123 1.145,13

ZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe Textspalte sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 104 485 2 4.573,24

101056 FN TA Rheinisch 104 485 2 2.549,98

100989 FN WE Rheinisch 104 485 2 1.618,75

104920 FN ME Rheinisch 104 485 2 2.549,98

100351 FN BU Rheinisch 104 485 2 1.505,55

Eckfeld 1/4 Seite

REGION20 Mittwoch
24. SEPTEMBER 2008Ta

Die Hafengasse in Assamstadt wird ausgebaut. Dafür genehmigte der Gemeinderat ein Inneres Darlehen. In der ihm eigenen Art
erklärte Bürgermeister Hermann Hügel seinen Ratsmitgliedern wie das verwaltungstechnisch funktioniert: “ Wir nehmen das Geld
aus der rechten Hosentasche raus und schieben es in die linke wieder rein.“ BILD: WERNER PALMERT

Assamstadter Gemeinderat tagte: Alle Beschlüsse einstimmig gefasst

Im „Seegründlein“ wird wieder gebaut
Von unserem Redaktionsmitglied
Werner Palmert

ASSAMSTADT. Die Gemeinde As-
samstadt entwickelt sich postitiv
weiter. Am Montag beschlosssen die
Ratsmitglieder in der ersten Sitzung
nach der Sommerpause die Erweite-
rung des Bereiches für das Landessa-
nierungsprogramm um ein weiteres
Grundstück, das „Schlossgässle 1.“

Im Gewerbegebiet „Seegründ-
lein“ kann jetzt ein neues Bauvorha-
ben realisiert werden. Der Planent-
wurf und die dafür nötige Offenlage
des Bebauungsplanes „Seegründ-
lein – Seewiesen III“, wurde eben-
falls einstimmig befürwortet. Das
Landratsamt hatte Bedenken ange-
meldet, weil das nötige Umweltgut-
achten noch nicht vorliegt. Ab dem
6. Oktober können die Bürger den
Plan einsehen.

Die Vergabe der Arbeiten für die
Erneuerung der Wasserleitung von
der Mergentheimer Straße zum Sä-
gewerk Nied an die Firma Benniger
Bau zum Angebotspreis von rund
13 800 Euro erfolgte ohne Wortmel-
dung.

Mit dem Ausbau der Hafengasse
soll nach dem Assamstadter Herbst-

markt begonnen werden. Die Kosten
liegen bei rund 120 000 Euro. Dafür
wird die Gemeinde ein inneres Dar-
lehen zum Zinssatz von sechs Pro-
zent an die eigene Wasserversor-
gung geben, rückzahlbar bis zum 30.
September 2018. Gegen die Planun-
gen der Nachbargemeinden hatten
die Assamstadter Ratsmitglieder
nichts einzuwenden.

Mit den vorliegenden Baugesu-
chen waren die Mitglieder des Ge-
meinderates nach der Information
durch Bürgermeister Hermann Hü-
gel sehr schnell einverstanden.

Da will ein Bürger einen Kleintier-
stall und ein Gartenhaus erstellen
und in unmittelbarer Nachbarschaft
der Firma Magna will Wolfgang Stip-
pinger drei neue Logistikhallen bau-
en. Zum Teil werden die Hallen in
konventioneller Bauweise (massiv)
errichtet, die anderen sind auch als
Zeltbauten geplant.Bis Weihnach-
ten sollen zumindest Teile der neuen
Montage- und Logistikhallen be-
zugsfertig sein und und in die Pro-
duktionsprozesse eingebaut werden
können.

Wie immer gab es im Assamstad-
ter Gemeinderat auch Wünsche und
Anträge der einzelnen Ratsmitglie-

der. Dabei ging es um die Wärme-
dämmung der Assmundhalle und
des Schulgebäudes. Für Die Sanie-

rung der Assmundhalle, können bei
einem Kostenaufwand von rund
500 000 Euro etwa 300 000 Euro Zu-

schuss erwartet werden, für die Sa-
nierung des Schulgebäudes gibt es
nichts, so Hügel.

Der „Wilde Paul“ tritt auf
SCHILLINGSTADT. Ein Konzert des
Mundartsängers „Wilde Paul“ mit
Witz und Emotionen findet am
Samstag, 27. September, in der
Turnhalle statt. Das Uiffinger Urge-
stein versteht es, das Publikum mit
seiner Gitarre und überwiegend
eigenen Mundarttexten zu fesseln.
Beginn um 20 Uhr, Hallenöffnung
um 19 Uhr. Vorverkauf bei Edeka-
Quenzer oder unter Telefon
0 79 30 / 64 03 (Inge Quenzer).

BOXBERG.Offenbar nicht Besseres zu
tun hatten Unbekannte in der Nacht
zum Sonntag, als entlang der Lan-
desstraße 514, zwischen Schillings-
tadt und Schwabhausen, zirka 25
Leitpfähle zu beschädigen. Auf einer
Strecke von etwa 400 Metern rissen
sie die Pfähle heraus, schlugen die
Spitzen ab oder zertrümmerten die
Katzenaugen. Außerdem wurde ein
Stationierungszeichen total beschä-
digt und die Fahrbahn durch Scher-
ben verunreinigt. Die Schadenshöhe
beläuft sich auf zirka 500 Euro. Hin-
weise nimmt das Polizeirevier Tau-
berbischofsheim unter Telefon
0 93 41 / 8 10 entgegen.

Unbekannte Täter:

Leitpfähle zerstört

POLIZEIBERICHT

Freisprechungsfeier: Junge Gesellen erhielten in feierlichem Rahmen ihre Zeugnisse

„Das Handwerk ist noch immer ein Erfolgsmodell“
BAD MERGENTHEIM. „Das Handwerk
ist noch immer ein Erfolgsmodell –
und damit der Ausbilder der Nati-
on“. Das sagte Vizepräsident Werner
Dierolf von der Handwerkskammer
Heilbronn-Franken bei der Freispre-
chungsfeier für junge Gesellen am
Sonntagfrüh in der Wandelhalle.

Die Kreishandwerkerschaft hatte,
wie jedes Jahr seit 1981, für die Feier
mit Zeugnisübergabe an die jungen
Fachkräfte des Handwerks wieder
eine gehaltvolle Veranstaltung vor-
bereitet, die mit der Nationalhymne
ausklang.

Insgesamt 207 junge Leute hatten
an der Prüfung teilgenommen, drei
davon haben nicht bestanden, wie
Geschäftsführer Lothar Teltscher
darlegte. Die Note „Sehr gut“ gab es
einmal, 54-mal gut, 125-mal befrie-
digend und 24-mal ausreichend.

Die 25 Prüfungsbesten aus dem
Main-Tauber-Kreis (siehe weiterer
Bericht mit Namen), erhielten je-
weils einen Buchpreis und für die
Damen gab es auch noch Blumen.

Mit dem Vizepräsidenten der
Kammer war ein Praktiker mit Leib
und Seele gekommen, der in seiner
Festansprache von einem Tag der
Freude für die jungen Frauen und
Männer sprach. Sie hätten ihr erstes
berufliches Ziel erreicht.

Dierolf gratulierte namens der
Kammer und des Handwerks der Re-
gion Franken und lobte die Betriebe,
die Ausbildungsplätze bereithalten.
Mit der Gesellenprüfung in der Ta-
sche könne der Nachwuchs positiv

und optimistisch in die Zukunft
schauen. Es gelte nun, Erfahrungen
zu sammeln, nach Vorbildern zu su-
chen, mit Ehrgeiz durchzuhalten
und auch Spitzenleistungen zu er-
bringen.

Ergänzend führte der Vizepräsi-
dent aus, dass im Kammerbezirk
Heilbronn (Region Franken) 1637
neue Ausbildungsverhältnisse be-
gründet wurden und 257 neue, zu-
sätzliche Ausbildungsplätze. Sein
abschließender Rat an die jungen
Gesellen lautete: „Sie verlassen nun
das Schutzgebiet der Ausbildung

und treten in den Ernst des Lebens
ein.“ Dierolf Er bat darum, die Wei-
terbildung und später auch die
Meisterprüfung ins Auge zu fassen
und auch fremde Sprachen zu ler-
nen. Dies sei wichtig im Blick auf
neue Berufsbilder in Europa und die
Weiterbildung zum Master und Ba-
chelor.

Ehrenkreishandwerksmeister
Heinrich Göpfert aus Wertheim be-
grüßte die zahlreichen Gäste aus
Wirtschaft, Handwerk, Kommunen
und Schulen. Er sagte, dass die Prü-
fung der erste berufliche Erfolg sei

für die „frischgebackene und wohl-
geratene Handwerksjugend“. Eine
gute Grundsteinlegung für das spä-
tere Berufsleben sei nach wie vor un-
erlässlich, führte Göpfert aus.

Erster Landesbeamter Dr. Ulrich
Derpa vom Landratsamt Tauberbi-
schofsheim forderte dazu auf, sich
dem Wandel zu stellen und auch den
Herausforderungen im demogra-
phischen Bereich. Die drei Berufs-
schulen des Kreises seien bemüht,
verlässlicher Partner des Handwerks
zu sein, betonte Dr. Derpa. Das
Schlusswort von Thomas Kupka,

Obermeister der Innung der elektro-
technischen Handwerke im Main-
Tauber-Kreis, übermittelte den
Dank nach vielen Seiten für die Aus-
richtung der Feier.

Besondere Akzente setzte auf
musikalische Art das Saxophon-
quartett „Sax mal anders“, das vor al-
lem für den Programmteil „Das Dro-
medar mit den zwei Höckern“ mit
Beifall und Bravorufen überschüttet
wurde. Am Schluss trugen schließ-
lich die vier Saxophonkünstler über-
raschend auch noch die National-
hymne vor. mm

Prüfungsbeste geehrt: Die Kreishandwerkerschaft Main-Tauber-Kreis zeichnete in der Bad Mergentheimer Wandelhalle 25 junge Gesellinnen und Gesellen mit Urkunden,
Buchpreisen und Blumen aus. BILDER: HAMMER

Die Gruppe „Sax mal anders“ begeisterte das Publikum.

zeugmechatroniker, SP: Personen-
kraftwagentechnik, Autohaus Wil-
helm Spiller, Lauda-Königshofen,
1,5. Jan-Uwe Müssig, Wertheim, Ma-
ler und Lackierer, Fachrichtung: Ge-
staltung und Instandhaltung, Uwe
Müssig, Bestenheid, 1,6. Andreas
Engert, Dörzbach, Maurer, Schäff-
ner-Zenkert GmbH, Mulfingen, 1,7.
Vitali Schleger, Krautheim, Metall-
bauer, Fachrichtung: Konstrukti-
onstechnik, inab, Lauda-Königsho-
fen, 2,0. Dimitrij Stelter, Bad Mer-
gentheim, Stuckateur, Emil Stelter
GmbH, Bad Mergentheim, 2,4. Paul
Janzen, Öhringen, Teilezurichter,
Evangelische Jugendhilfe Friedens-
hort GmbH, Tauberbischofsheim,
2,3. Thomas Bader, Niederstetten,
Tischler, Reinhard Wagner, Ober-
stetten, 1,9. Stefan Dürr, Tauberbi-
schofsheim, Tischler, Thomas Dürr,
Tauberbischofsheim, 1,9. Daniel Fi-
leki, Weikersheim, Zimmerer,
Aeckerle Holzbau GmbH, Lauda-
Königshofen, 1,9.

scher, Fachrichtung: Schlachten/
Herstellung bestimmter Fleisch-
und Wurstwaren, Jürgen Sendel-
bach, Werbach, 2,3. Julian Beier,
Igersheim, Fleischer: Fachrichtung:
Herstellung bestimmter Fleisch-
und Wurstwaren/Herstellung von
Gerichten, Alexander Markert, Bad
Mergentheim, 1,9. Elena Makova,
Wertheim, Fachverkäuferin im Nah-
rungsmittelhandel „Fleischerei“,
Georg Grau, Höchstadt/Aisch, 2,1.
Jeanny Schröder, Wertheim, Fach-
verkäuferin im Nahrungsmittelhan-
del „Fleischerei“, Georg Grau,
Höchstadt/Aisch, 2,1. Natalia Her-
mann, Eubigheim, Friseurin, Clau-
dia Kerezovic, Bad Mergentheim,
2,3. Walter Teutsch, Wertheim,
Kaufmann im Einzelhandel, Gunar
Esser, Tauberbischofsheim, 2,0.
Timo Hartleb, Wertheim, Kraftfahr-
zeugmechatroniker, SP: Personen-
kraftwagentechnik, Autohaus Väth
GmbH, Wertheim, 1,5. Christian
Pöhland, Großrinderfeld, Kraftfahr-

mobilkaufmann, Autohaus
Schmauser GmbH, Tauberbischofs-
heim, 2,0. Andreas Herner, Wert-
heim, Bäcker, Gerd Frischmuth,
Wertheim, 2,3. Cindy Hartmann,
Bad Mergentheim, Fachverkäuferin
im Nahrungsmittelhandwerk „Bä-
ckerei“, Helmut Ehrmann GmbH,
Bad Mergentheim, 1,8. Jana Kiely,
Marktheidenfeld, Fachverkäuferin
im Nahrungsmittelhandwerk „Bä-
ckerei“, Gerd Frischmuth, Wert-
heim, 1,8. Julia Daiker-Biz, Bad Mer-
gentheim, Bürokauffrau, Autohaus
Schweizer, Boxberg, 2,3. Stefan Ratz,
Boxberg, Elektroniker, Fachrich-
tung: Energie- und Gebäudetechnik,
Elektro Ullrich GmbH, Weikers-
heim, 1,6. Julian Knapp, Bürgstadt,
Feinwerkmechaniker, SP: Maschi-
nenbau, Lutz-Pumpen GmbH,
Wertheim, 2,4. Falco Schmitt, Creg-
lingen, Feinwerkmechaniker, SP:
Werkzeugbau, Friedrich Wolfarth
GmbH & Co. KG, Neubronn, 2,2.
Sandro Pohl, Niklashausen, Flei-

sich noch die Zeugnisübergabe an
die 204 jungen Gesellen anschloss.
Nachstehend die Namen der 25 Prü-
fungsbesten: Steffen Arweiler, Stall-
dorf, Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik,
Braun, Heizungs- und Sanitärtech-
nik GmbH, Markelsheim, 1,4. Martin
Seubert, Tauberbischofsheim, Auto-

Ehrung: 25 Prüfungsbeste aus 20 Berufen wurden von der Kreishandwerkschaft ausgezeichnet

Mit der Note 1,4 hat Steffen Arweiler den besten Durchschnitt erzielt
BAD MERGENTHEIM.Die Bekanntga-
be und Ehrung der 25 Prüfungsbes-
ten aus 20 Berufen war Höhepunkt
bei der Gesellenfreisprechungsfeier
der Kreishandwerkerschaft. Vize-
präsident Werner Dierolf, Ehren-
kreishandwerksmeister Heinrich
Göpfert und Geschäftsführer Lothar
Teltscher vollzogen die Ehrung, der

Training fällt aus
GRÜNSFELD.Das Training des Hunde-
sportclubs Grünsfeld am Samstag,
27. September, findet wegen der
Freizeit nicht statt. In der kommen-
den Woche wird das Training wie
bekannt abgehalten.

BRONNBACH. „Gesegnete Mahlzeit!
Ein Gemüth=ergötzliches und Oh-
ren=vergnügliches Menü in mehre-
ren Gängen“ lautet ein Vortrag (mit
Musik) von Prof. Dr. Guido Fuchs,
Hildesheim, am Donnerstag, 25.
September, um 19.30 Uhr im Archiv-
verbund Main-Tauber im Rahmen
des Jahresprogramms „Essgeschich-
te(n)“.

Wieso mussten die Mädchen bei
Tisch früher stehen? Warum isst
Fräulein Smilla aus der Pfanne? Wie
veranstaltet man eine „himmlische
Gaudi“? Und warum ist „Maaaahl-
zeit“ eigentlich ein frommer
Wunsch? Auf diese und weitere Fra-
gen gibt dieser Vortrag Auskunft: In
einem launigen Gesprächskonzert
erfahren die Zuhörer allerlei zum
Thema „Essen und Trinken als Zei-
chen christlicher Alltagskultur“ un-
ter den verschiedensten Aspekten.

Neben Tischordnung, Tischge-
meinschaft und Tischgebet sowie
Brot und Wein, Tafelmusik und Es-
sen im Verlauf des Kirchenjahrs
kommen auch Kritik, Parodie und
Humor zur Sprache.

Prof. Dr. Guido Fuchs ist Liturgie-
und Musikwissenschaftler und Pu-
blizist. Er ist außerplanmäßiger Pro-
fessor an der Universität Würzburg
und Verfasser zahlreicher Bücher
über gottesdienstliche Riten und de-
ren Alltagsbezug. Außerdem leitet er
für die „Deutsche Akademie für Ku-
linaristik“ (Bad Mergentheim) den
„Arbeitskreis Kulinaristik und Religi-
on“.

Der Vortrag, der in Verbindung
mit der Volkshochschule Wertheim
veranstaltet wird, findet im Vortrags-
saal des Archivverbunds Main-Tau-
ber in Bronnbach statt. Der Eintritt
ist frei.

Reihe „Essgeschichte(n)“:

Gesegnete
Mahlzeit

„Gesegnete Mahlzeit!“ lautet der Titel
eines Vortrages am Donnerstag, 25.
September, um 19.30 Uhr in den Räumen
des Archivverbundes Main-Tauber in
Bronnbach. Das Foto zeigt Mönche an
einem Feiertag bei Tisch. REPRO: FNZIS-Nr. Ausgabe Format Breite Höhe Textspalte sw-4c

104925 FN Gesamt Rheinisch 158 245 3 3.465,29

101056 FN TA Rheinisch 158 245 3 1.929,93

100989 FN WE Rheinisch 158 245 3 1.226,58

104920 FN ME Rheinisch 158 245 3 1.929,93

100351 FN BU Rheinisch 158 245 3 1.140,80

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer



Main

Main

Tauber

Tauber

B 292

B 292

B 292

B 290

B 19

B 290

B 27

B 27
A 81

A 81

A 81

A 3
A 3

Creglingen

Weikersheim

Röttingen Bieberehren
Igersheim Tauberrettersheim

Bad Mergentheim

Dörzbach
Niederstetten

Mulfingen

Hardheim

Höpfingen

Mudau

Walldürn

Buchen

Limbach

Seckach Osterburken

Rosenberg

Adelsheim Ravenstein
Krautheim

Assamstadt

Boxberg

Ahorn

Königheim

Lauda-Königshofen

Grünsfeld Unterwittighausen

GroßrinderfeldWerbach

Böttigheim

Tauberbischofsheim

Kreuzwertheim

Freudenberg

Külsheim

Wertheim

Mosbach

         ca. 1 Std. bis
 Stuttgart

Rothenburg
ob der Tauber

Miltenberg

 ca. 1 ½ Std. bis Frankfurt ca. 1 ½ Std. bis Frankfurt
ca. ½ Std. bis 
Würzburg
ca. ½ Std. bis 
Würzburg

 ca. 1 ¼ Std. bis Heidelberg/
 ca. 1 ½ Std. bis Mannheim

BU

ME

TA

WE

9Preise FN-Gesamtausgabe

Preise FN-Gesamtausgabe

1  Mindestmenge Textteil = 25 mm 
Textteilanzeigen sind Anzeigen, die an drei Seiten von  redaktionellem 
Text umflossen werden.  
Gestaltungspauschale: Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder Fließtextanzeigen. Bei Gestaltung durch 
den Verlag oder Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 20 € zzgl. berechnet

Fränkische Nachrichten Ausgabe Tauberbischofsheim TA

Fränkische Nachrichten Ausgabe Bad Mergentheim ME

Fränkische Nachrichten Ausgabe Wertheim WE

Fränkische Nachrichten Ausgabe Buchen/Walldürn BU

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Grundpreise

Ortspreise*

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
1.212,00 €

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
1.032,00 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
444,40 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
378,40 €

Millimeterpreis 
4,04 €

Textteilpreis 1 
15,75 €

Millimeterpreis 
3,44 €

Textteilpreis 1 
13,38 €

*  Der Ortspreis gilt für Kunden aus dem Verbreitungsgebiet bei direkter 
Abrechnung mit dem Verlag. 

Alle Preise gültig von Mo.–Sa. | sw-4c



10Preise FN Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim

Preise FN Tauberbischofsheim

Preise Bad Mergentheim
Grundpreise

Grundpreise

Ortspreise*

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
675,00 €

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
573,00 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
247,50 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm)
210,10 €

Millimeterpreis 
2,25 €

Textteilpreis 1 
5,36 €

Millimeterpreis 
1,91 €

Textteilpreis 1 
4,56 €

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

1  Mindestmenge Textteil = 25 mm 
Textteilanzeigen sind Anzeigen, die an drei Seiten von  redaktionellem 
Text umflossen werden.  
Gestaltungspauschale: Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder Fließtextanzeigen. 
Bei Gestaltung durch den Verlag oder Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwandspauschale 
in Höhe von 20 € zzgl. berechnet

*  Der Ortspreis gilt für Kunden aus dem Verbreitungsgebiet bei direkter 
Abrechnung mit dem Verlag. 

Alle Preise gültig von Mo.–Sa. | sw-4c

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
675,00 €

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
573,00 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
247,50 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm)
210,10 €

Millimeterpreis 
2,25 €

Textteilpreis 1 
5,36 €

Millimeterpreis 
1,91 €

Textteilpreis 1 
4,56 €

Ortspreise*



11Preise FN Buchen/Wertheim

Preise FN Buchen
Grundpreise

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
399,00 €

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
339,00 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
146,30 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm)
124,30 €

Millimeterpreis 
1,33 €

Textteilpreis 1 
4,20 €

Millimeterpreis 
1,13 €

Textteilpreis 1 
3,57 €

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Ortspreise*

*  Der Ortspreis gilt für Kunden aus dem Verbreitungsgebiet bei direkter 
Abrechnung mit dem Verlag. 

Alle Preise gültig von Mo.–Sa. | sw-4c

Preise FN Wertheim
Grundpreise

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
429,00 €

Postkartengröße 
(136 x 100 mm) 
366,00 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
157,30 €

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) 
134,20 €

Millimeterpreis 
1,43 €

Textteilpreis 1 
2,81 €

Millimeterpreis 
1,22 €

Textteilpreis 1 
2,38 €

Ortspreise*

1  Mindestmenge Textteil = 25 mm 
Textteilanzeigen sind Anzeigen, die an drei Seiten von  redaktionellem 
Text umflossen werden.  
Gestaltungspauschale: Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder Fließtextanzeigen. 
Bei Gestaltung durch den Verlag oder Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwandspauschale 
in Höhe von 20 € zzgl. berechnet



12Preise Kombinationen FN-Bezirksausgaben

Preise Kombinationen FN-Bezirksausgaben

Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

Tauberbischofsheim + Wertheim + Bad Mergentheim (TA/WE/ME)

Tauberbischofsheim + Wertheim (TA/WE)

Wertheim + Buchen (WE/BU)

1  Mindestmenge Textteil = 25 mm 
Textteilanzeigen sind Anzeigen, die an drei Seiten von  redaktionellem Text umflossen werden.  
Gestaltungspauschale: Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder Fließtextanzeigen 
Bei Gestaltung durch den Verlag oder Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 20 € zzgl. berechnet

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm)

Tauberbischofsheim + Bad Mergentheim (TA/ME)

Tauberbischofsheim + Buchen (TA/BU)

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) mm-Preis Textteilpreis 1

Grundpreise
11.576,95 € 1.002,00 € 375,10 € 3,41 € 10,70 €

Ortspreise
9.845,50 € 870,00 € 319,00 € 2,90 € 9,10 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) mm-Preis Textteilpreis 1

Grundpreise
8.351,70 € 738,00 € 270,60 € 2,46 € 7,71 €

Ortspreise
7.095,55 € 627,00 € 229,90 € 2,09 € 6,56 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) mm-Preis Textteilpreis 1

Grundpreise
11.237,45 € 993,00 € 364,10 € 3,31 € 10,33 €

Ortspreise
9.573,90 € 846,00 € 310,20 € 2,82 € 8,78 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) mm-Preis Textteilpreis 1

Grundpreise
8.860,95 € 783,00 € 871,10 € 2,61 € 8,40 €

Ortspreise
7.536,90 € 666,00 € 244,20 € 2,22 € 7,14 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) mm-Preis Textteilpreis 1

Grundpreise
6.450,50 € 570,00 € 209,00 € 1,90 € 6,19 €

Ortspreise
5.499,90 € 486,00 € 178,20 € 1,62 € 5,26 €



Main

Main

Tauber

Tauber

B 292

B 292

B 292

B 290

B 19

B 290

B 27

B 27
A 81

A 81

A 81

A 3
A 3

Creglingen

Weikersheim

Röttingen Bieberehren
Igersheim Tauberrettersheim

Bad Mergentheim

Dörzbach
Niederstetten

Mulfingen

Hardheim

Höpfingen

Mudau

Walldürn

Buchen

Limbach

Seckach Osterburken

Rosenberg

Adelsheim Ravenstein
Krautheim

Assamstadt

Boxberg

Ahorn

Königheim

Lauda-Königshofen

Grünsfeld Unterwittighausen

GroßrinderfeldWerbach

Böttigheim

Tauberbischofsheim

Kreuzwertheim

Freudenberg

Külsheim

Wertheim

Mosbach

         ca. 1 Std. bis
 Stuttgart

Rothenburg
ob der Tauber

Miltenberg

 ca. 1 ca. 1 ½½ Std. bis  Std. bis FrankfurtFrankfurt ca. 1 ½ Std. bis Frankfurt
ca. ca. ½½ Std. bis  Std. bis 
WürzburgWürzburg
ca. ½ Std. bis 
Würzburg

 ca. 1 ¼ Std. bis Heidelberg/
 ca. 1 ½ Std. bis Mannheim

D

B

A

Fränkische Wochenpost

Verteiltage: 
wöchentlich Freitag/Samstag

Mit einer Auflage von 86.000 Exemplaren erreicht Ihre  
Botschaft in der Fränkischen Wochenpost alle frei  
zugänglichen Haushalte im Main-Tauber-Kreis und im  
Altkreis Buchen – inklusive Werbeverweigerer.

Anzeigenschlusstermin:  
Vorwoche Freitag, 13 Uhr 

Ausgaben Auflagen

A Tauberbischofsheim/Wertheim 35.450

B Bad Mergentheim 23.400

D Buchen 25.550

AB Tauberbischofsheim/Wertheim  
+ Bad Mergentheim 58.850

AD Tauberbischofsheim/Wertheim  
+ Buchen 61.000

ABD Gesamt 84.400

13Fränkische Wochenpost Verbreitungsgebiet

Ausgaben



Preise Fränkische Wochenpost

14Preise Fränkische Wochenpost 

Tauberbischofsheim/Wertheim + Bad Mergentheim + Buchen 
Ausgabe FWP (A + B + D)

Tauberbischofsheim/Wertheim + Bad Mergentheim 
Ausgabe FWP (A + B) 

Tauberbischofsheim/Wertheim + Buchen Ausgabe FWP (A + D) 

Tauberbischofsheim/Wertheim Ausgabe FWP (A) 

Bad Mergentheim Ausgabe FWP (B) 

Buchen Ausgabe FWP (D)

*Platzierung Titelseite 20% Aufschlag auf den mm-Preis    
Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer 
Gestaltungspauschale: Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder Fließtextanzeigen. Bei Gestaltung durch den Verlag oder Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwandspauschale in Höhe 
von 20 € zzgl. berechnet

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) Millimeterpreis

Grundpreise
12.561,50 € 1.131,00 € 414,70 € 3,77 €

Ortspreise
10.864,00 € 960,00 € 352,00 € 3,20 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) Millimeterpreis

Grundpreise
6.756,05 € 597,00 € 218,90 € 1,99 €

Ortspreise
5.739,55 € 507,00 € 185,90 € 1,69 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) Millimeterpreis

Grundpreise
4.074,00 € 360,00 € 132,00 € 1,20 €

Ortspreise
3.462,90 € 306,00 € 112,20 € 1,02 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) Millimeterpreis

Grundpreise
4.141,90 € 366,00 € 134,20 € 1,22 €

Ortspreise
3.530,80 € 312,00 € 114,40 € 1,04 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) Millimeterpreis

Grundpreise
9.947,35 € 879,00 € 322,30 € 2,93 €

Ortspreise
8.453,55 € 747,00 € 273,90 € 2,49 €

1/1 Seite 
(485 x 320 mm)

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm) Millimeterpreis

Grundpreise
10.015,25 € 885,00 € 324,50 € 2,95 €

Ortspreise
8.521,45 € 753,00 € 276,10 € 2,51 €



Kombinationen Fränkische Nachrichten  
+ Fränkische Wochenpost

15Kombinationen FN + FWP

Grundpreise Ortspreise

sw-4c sw-4c

FN Ges. + FWP A/B/D 6,16 5,23

FN Ges. + FWP A/B 5,36 4,56

FN Ges. + FWP A 4,78 4,07

FN Ges. + FWP B 4,56 3,88

FN Ges. + FWP D 4,24 3,60

Grundpreise Postkarte Ortspreise Postkarte Grundpreise Visitenkarte Ortspreise Visitenkarte

sw-4c sw-4c sw-4c sw-4c

FN Ges. + FWP A/B/D 1.848,00 1.569,00 677,60 575,30

FN Ges. + FWP A/B 1.608,00 1.368,00 589,60 575,30

FN Ges. + FWP A 1.434,00 1.221,00 525,80 447,70

FN Ges. + FWP B 1.368,00 1.164,00 501,60 426,80

FN Ges. + FWP D 1.272,00 1.080,00 466,40 396,00

Preise FN Gesamt plus FWP

Preise FN Gesamt plus FWP: Größenbeispiele

Akzeptanz der Tageszeitung und Haushaltsabdeckung  
des Anzeigenblatts – das unschlagbare Doppel!

Fränkische Nachrichten (FN)
FN Ges.  Fränkische Nachrichten Gesamtausgabe (TA/ME/WE/BU)
TA Tauberbischofsheim ME Bad Mergentheim
WE Wertheim  BU Buchen

Fränkische Wochenpost (FWP)
A Tauberbischofsheim/Wertheim 
B Bad Mergentheim  D Buchen

Weitere Kombinationen möglich. Nähere Infos bei Ihrem Mediaberater oder unter Anzeigen-Hotline 09341/ 83 100 oder mediaservice@fnweb.de

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Postkartengröße 
(136 x 100 mm)

Visitenkartengröße 
(90 x 55 mm)

Gestaltungspauschale: Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder Fließtextanzeigen. Bei Gestaltung durch den Verlag oder Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwandspauschale in Höhe 
von20 € zzgl. berechnet

1/1 Seite 
(485 x 320 mm) 
20.471,85 €

Weitere 
Kombinationen 

auf Anfrage
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Ebern

Gerolzhofen

HaßfurtSchweinfurt

Bad Kissingen

Hammelburg

Bad Brückenau

Bad Neustadt 

Mellrichstadt

Bad Königshofen

Hofheim

Würzburg

Lohr

Gemünden

Karlstadt

Ochsenfurt

Kitzingen

Marktheidenfeld

Heidelberg
Mosbach

Sinsheim

Künzelsau

Öhringen

Heilbronn

Eppingen

Buchen

Walldürn

Bad Mergentheim

Tauberbischofsheim

Wertheim

Schwäbisch
Hall

Gerabronn

Crailsheim

Kombination Fränkische Nachrichten  
mit Partnerverlagen
Optimale Erweiterung für Ihre Anzeigen- und Beilagenaufträge

Kombination FN mit Partnerverlagen

Main Post Schweinfurt

Main Post Würzburg

Rhein-Neckar-Zeitung

Heilbronner Stimme

Hohenloher Tagblatt

Haller Tagblatt

Fränkische Nachrichten

Verbreitete 
Gesamtauflage

über 300.000  
Exemplare 

Preise auf Anfrage
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WEST

SÜD

NORD
HOHENLOHE

Heilbronn

Gerabronn

Schwäbisch
Hall

Gaildorf

Crailsheim

Schweinfurt

Wertheim

Tauberbischofsheim

Bad Mergentheim

Walldürn

Buchen

Würzburg

Fränkische
Wochenpost

Gerabronn

Crailsheim

WEST

SÜD

NORD HOHENLOHE

Heilbronn

Schweinfurt

Würzburg

Wertheim

Tauberbischofsheim

Bad Mergentheim

Walldürn

Buchen

KOMBINATION FRÄNKISCHE WOCHENPOST 
MIT PARTNERVERLAGEN

echo

wochenpost hohenlohe-franken

Fränkische Wochenpost
markt Würzburg

markt Schweinfurt

Verbreitete Gesamtauflage:

über 740.000 Exemplare

Optimale Erweiterung für Ihre Anzeigen- und Beilagenaufträge

Fränkische
Wochenpost

Kombination Fränkische Wochenpost  
mit Partnerverlagen
Optimale Erweiterung für Ihre Werbebotschaft

Verbreitete 
Gesamtauflage

über 740.000  
Exemplare 

Markt Schweinfurt

Markt Würzburg

Echo

Kreiskurier
Wochenpost  
Hohenlohe Franken

Fränkische Nachrichten

Kombination FWP mit Partnerverlagen

...  und wenn es noch mehr 
Reichweite sein soll: 
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Intelligente Lösung ist Ihr Komfort

VD AluSysteme | Gartenstrasse 14 | 97959 Assamstadt
info@vd-montage.de | www.vd-montage.de

Telefon 06294 / 271 96 93

Überdachungen Verglasungen RaffstoresCarportsMarkisen

Holen Sie sich noch in diesem Jahr
ein unverbindliches Angebot ein
und sichern Sie sich TOP-Preise.

AluSysteme
Terrassenüberdachungen • Carports • Markisen

FOLLOW US ON

Wolfsbuch 13a – 97993 CREGLINGEN
Tel. 0 79 39 / 9 90 61 32 · www.taubertal-wagyu.de

...denn Zuhause ist´s am schönsten.

Nachhaltig zuhause

www.schaefer-fertighaus.de

Wir leben
die besonderen

Werte eines
Familienbetriebes.

Unsere Häuser
werden in Nüdlingen

von erfahrenen
Zimmerleuten

gefertigt –
da passt alles.

Individuelle
Fertighäuser aus
der Manufaktur

in Franken.

Ihr Beratungsbüro:
Frank Beuschlein
Tel. 0162 2801744

...denn Zuhause ist´s am schönsten.

���� ������ ��� ����
������ �����

��� ��� ����������������� ������
���� �� 
����� ������ 	� ������

���� 
�� ����	���
����������
��� ���������������� � ������
�������� ���� ����� ��� ��� ���
����� �����
�	 ��
�
������������������ ��
���� ��� 
��	�������
������� ���� � �� �
�������������

contura.eu

Tel. 0176 - 43 37 36 03
Sie erreichen uns Mo - So 8 - 20 Uhr:

i61
Stahl, schwarz

4.590 €

Aktionspreis
jetzt ab

4.190 €

HHaarraalldd GGrriieessssiiggHarald Griessig

KAMINOFENSTUDIO &
KAMINOFENSERVICE

Stubenrauchweg 1
97896 Freudenberg a. M.
Wirberaten Sie gernenach telefonischer

Terminvereinbarung. Es geltendie aktuellen
Corona-Bestimmungendes LandesBaden-

Württemberg.

Wir nehmen Ihr
Altgold in Zahlung.

JETZT NEU!
Natursteine vom Profi.
Besuchen Sie uns:
Beim Braunstall 6 in
Bad Mergentheim

XXL Plaen in Keramik undNaturstein,
digitalesAufmaß, 3D-Planung

Kork und Vinyl.
Öffnungszeiten

Montag – Freitag von 9-18 Uhr,
Samstag von 9-13 Uhr und nach

Vereinbarung. Tel. 07931/48 10 116

Kaminofenloch-Bohrungen/ Reinigung/
Wartung/ Ersatzteile auch für
Speckstein-Kachel-Grundöfen,
Küchenherde und Pelletöfen/

Schornsteinfegerbeanstandungen/
Kachelofeneinsatz-Tausch

und vieles mehr…

Deutscher Ofenbauer/
Kaminbau-Profi
hat Termine frei

Erreichbar unter

Tel: 0176/ 43373603
Harald Griessig - Kaminofenservice

Beratung, Lieferung und Verkauf von
Kaminöfen, Pelletöfen, Küchenherden und

Edelstahlschornsteinen

Eigener Werkskunden-
dienst für Groß- und

Kleingeräte aller Fabrikate

TBB · Marktplatz

Tel. 0 93 41 / 23 66

Sofort zum
Mitnehmen

Digitale
Passbilder

Bewerbungsfotos

Umzüge
Privat / Gewerbe
Montageteam
Einlagerung
Räumung
Entsorgung

09341 - 62121
umzuege-tbb.de

Erstkl. Apfelmost,
1 hl 80,– v

10 l bag in box 9,– v
Kelterei Thoma

Bütthard, Bachgasse 9
Tel. (0 93 36) 10 49

Finde jetzt deinen Job von
morgen in der Region!

Gilt einmalig in der genannten Anzahl/
pro Einkauf, solange der Vorrat reicht.

Gültig von 02.12. bis 08.12.2021

Gültig von 02.12. bis 08.12.2021
Abgabe in haushaltsüblichenMengen.

Solange Vorrat reicht.

Gültig von 02.12. bis 08.12.2021
Abgabe in haushaltsüblichenMengen.

Solange Vorrat reicht.

KW 48–21KW 48–21

NEUES AUS DER

WEIHNACHTSBÄC
KEREI

versch. Formen, Made in Germany
versch. Formen, Made in Germany

ab nur

1,00

Epplingen·Gerlachsheim·Külsheim
Mo.–Fr.: 8–18 h/Sa.: 8–16 h

Rinderleber 1 kg 2,69 €
Dicke Rippe vom Schwein 1 kg 3,39 €
Lamm Vorderviertel 1 kg 8,99 €
Hähnchenflügel frisch 1 kg 2,49 €
Lachsforelle frisch 1 kg 6,99 €
Birnen verschiedene Sorten 1 kg 1,39 €
Kaki Stück 0,39 €
Zwiebeln 5 kg 1,99 €
Clemennen 1 kg 1,99 €
Viele weitere Angebote unter www.mixmarkt.eu

Angebote vom 2. 12.–4. 12. 2021

Gesamtauflage 86.000 | Ausgabe A | Nr. 49Telefon: 0800 3131008
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Viele Lebensgeschichten ver-
bergen sich hinter den Grabstei-
nen. Kirstin Meissner erzählt
von Familie Pappenheimer. Der
Vater hatte gleich zwei Söhne zu
Grabe tragen müssen. Einer war
Chirurg in Heidelberg, der sich
mit einem Keim infiziert hatte.

Bewegende Schicksale
Bewegende Schicksale kennt sie
auch zu den Gräbern der jungen
Männer, die im Ersten Weltkrieg
für ihr Vaterland gedient haben.
„Damals hat man friedlich ne-
beneinander gelebt und sich ge-
achtet. 20 Jahre später hat man
zugeschaut, wie jüdische Mit-
bürger denunziert und depor-
tiert wurden.“ Solche Ereignisse
dürften sich nie wiederholen.
Sie weiß, dass es auch Gräber
gibt, die keinen Stein haben.
Nach 1938 sollen hier jüdische
Mitbürger beerdigt worden
sein, bei deren Begräbnissen die
laut Ritus vorgeschriebenen
zehn Männer gar nicht mehr zu
finden waren. Kristin Meissner
ist froh, dass der jüdische Fried-
hof aus seinem Dornröschen-
schlaf geweckt wurde. Als sich
der Heimat- und Kulturverein
des Areals angenommen hatte,
kam auch der Kontakt zum erst
im Juli verstorbenen Schulde-
kan Eggert Hornig zustande. Er
war ein profunder Kenner des
Judentums und von ihm hat sie
viel über das jüdische Leben in
der Region gelernt. Der Friedhof
ist Teil der Historie von Unter-
balbach. Mit dem Verständnis
für andere Kulturen kann auch
das friedliche Miteinander ge-
lingen. Diana Seufert

vorher noch nicht aufgefallen
war. Den Menschen war es
wichtig, ihre Angehörigen über
die Lebensdaten hinaus mit ih-
ren Charaktereigenschaften
darzustellen. Der Respekt vor
dem Glauben gebiete, diesen Ri-
tus zu akzeptieren und an den
Steinen nichts zu verändern.

Einen Promi haben sie auch
in Unterbalbach, der dort seine
letzte Ruhestätte gefunden hat:
Shimon Baruch. Er war der letz-
te Hoffaktor beim Deutschen
Orden, sozusagen der Finanz-
minister, und als Jude gleichzei-
tig beim Kölner Erzbischof an-
gestellt. Auf seinem Grundstück
wurde in Mergentheim einst die
Synagoge errichtet. Heute steht
dort die Schule von St. Bern-
hard. Baruch (1722-1802) war
für die Gemeinde sehr wichtig.

stätten. Der Friedhof ist für die
jüdischen Gläubigen ein Ort der
Erinnerung. Trotzdem trifft
man nur selten Menschen hier.
Denn es ist ein unreiner Ort, darf
am Schabbat, zwischen Son-
nenuntergang am Freitag und
dem Eintritt der Dunkelheit am
Samstag, oder auch an Feierta-
gen nicht betreten werden. Und
beim Verlassen der Gräber sorgt
eine rituelle Waschung dafür,
dass die Gläubigen wieder
„rein“ werden.

Die Religionspädagogin ist
gerne hier. „Ich mag den Ort zu
jeder Jahreszeit – mit seinem
morbiden Charme und seiner
Ruhe strahlt er etwa Meditatives
und Spirituelles aus.“ Und sie
entdecke immer wieder etwas
Neues, wie das Krönchen auf
der Schriftrolle am Grab von
Rabbiner Dr. Sänger, das ihr

Ein Haus errichtet für die Ewigkeit
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: Zu Besuch auf dem jüdischen Friedhof Unterbalbach

Unterbalbach. Eine jüdische Ge-
meinde hat es in Unterbalbach –
trotz der Begräbnisstätte – nie
gegeben. Im Gedenkjahr „1700
Jahr jüdisches Leben in
Deutschland“ ein Versuch der
Erinnerung, dass hier früher
Menschen ganz unterschiedli-
chen Glaubens friedlich mitei-
nander gelebt haben. Kirstin
Meissner führt jeden über den
Friedhof, der sich mit der Ge-
schichte des Judentums befas-
sen möchte. Das Areal gehört
zum Friedhofsverbund der is-
raelischen Kultusgemeinde in
Karlsruhe. Der Friedhof ist nicht
ungepflegt, sondern entspricht
den Riten der Gläubigen. „Bet
Olam“ („Haus der Ewigkeit“)
heißt dieser Ort auf Hebräisch –
und das ist auch so gemeint.
„Die Gräber sind für die Ewig-
keit gedacht. Die Totenruhe darf
nicht gestört werden“, erzählt
Meissner. Die Gräber werden
nicht nach Ruhezeiten eingeeb-
net, sondern bleiben dauerhaft.
Das Judentum glaubt an die
Wiederauferweckung beim Er-
scheinen des Messias in Jerusa-
lem – deshalb sind alle Gräber
nach Osten ausgerichtet und es
gibt es keine Urnenbestattun-
gen. Oft sind es amerikanische
Juden, die nach ihren Vorfahren
suchen. „Im Judentum ist es
wichtig zu wissen, wo man her-
kommt und wo die Vorfahren
begraben liegen.“ Einer, der mit
steter Regelmäßigkeit kommt,
ist ein New Yorker Rechtsan-
walt. Da er für die Stadt New
York bei Sterbefällen nach un-
bekannten Erben forscht, ist er
auch häufig in Europa – und

dann macht er stets einen Ab-
stecher zum Grab der Großel-
tern. Das Grab der Geschwister
Strauß war das Ziel eines Chile-
nen vor einigen Jahren. Der 85-
Jährige war während der Nazi-
Zeit mit einem Kindertransport
nach England gekommen und
hatte erst viele Jahre später sei-
ne Eltern wiedergesehen. Ge-
meinsam wanderte die Familie
nach Chile aus. In Unterbalbach
war er zusammen mit seinem
Enkel aus Israel auf der Suche
nach seinen Tanten, Onkeln
und auch den Großeltern.

Typische Blüte
Unterbalbach ist mit 1376 Grä-
bern einer der größten und äl-
testen jüdischen Friedhöfe in
Baden-Württemberg. Bekannt-
heit hat er auch aufgrund seines
Symbolreichtums an den Grab-

Ein Ort, der Ruhe, Melancholie und Spiritualität ausstrahlt: Der jüdische Friedhof in Unterbalbach ist einer der
ältesten und mit 1376 Gräbern auch einer der größten in Baden-Württemberg. BILDER: DIANA SEUFERT

Memostick

Memostick – Der Werbeaufkleber auf der Titelseite

Sichern Sie sich die Pole-Position für 
Ihre Werbung! Der Aufkleber auf der 
Titelseite ist nicht zu übersehen. Er 
lässt sich rückstandsfrei abziehen und 
wird so zum Merkzettel oder Coupon 
für Ihre Kunden. 

• 76 x 76 mm Aufkleber auf der Titelseite
• Selbsthaftung durch Klebestreifen
• Hohe Rücklaufquoten bei Aktionsange- 
    boten
• Verschiedene Stanzformen möglich

140,00 € / Tsd. Ortspreis

165,00 € / Tsd. Grundpreis

Preis inkl. Druck und Verteilung

Memostick

Nähere Informationen bei Ihrem Medienberater oder per E-Mail beilagen@fnweb.de

Werbung, die haften bleibt

MEMO
STICK

MEMO
STICK

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

MEMO
STICK
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Belegbare Ausgaben Montag - Freitag Samstag

Gesamt 24.585* 25.885*

FN Tauberbischofsheim 12.585* 13.135*

FN Wertheim 8.185* 8.285*

FN Bad Mergentheim 12.185* 12.585*

FN Buchen 8.985* 9.235*

Belegbare Ausgaben Montag - Freitag Samstag

Gesamt 18.800 20.100

FN Tauberbischofsheim 6.800 7.350

FN Wertheim 2.400 2.500

FN Bad Mergentheim 6.400 6.800

FN Buchen 3.200 3.450

Preis je 
1.000 20g 25g 30g 35g 40g 45g 50g je weitere 

5g E-Paper

Grundpreis 111,00 118,00 127,00 134,00 143,50 152,00 160,00 8,50 111,00

Ortspreis 94,50 100,5 108,00 114,00 122,00 129,50 136,00 7,50 94,50

Beilagen Auflagen

Anliefermengen PrintPreise

Prospektbeilagen Fränkische  
Nachrichten

*  Inklusive 5.785 FN-E-Paper-Exemplare (IVW Q3/2024); exklusive Desktop-Version. Beilagen werden grundsätzlich in 
der gesamten E-Paper-Auflage veröffentlicht. Eine regionale Differenzierung ist aus technischen Gründen derzeit nicht möglich. 

Beilagen Print und Beilagen Digital sind gefragte Helfer bei der Ein-
kaufsplanung. Darum kommen Sie gut bei den Lesern an. Sie wer-
den öfter und intensiver genutzt als Direktwerbung. Profitieren Sie 
von der Zeitung als seriösem Werbeträger – und zusätzlich von der 
digitalen Reichweite. Denn im E-Paper der Fränkischen Nachrichten 
werden die Beilagen als digitale Version dargestellt.

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Mindestauflage 2.500 Stück je Ausgabe und Erscheinungstag. 
Anlieferung und technische Angaben siehe Seite 23.
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Ausgabe

A Tauberbischofsheim/Wertheim 35.450

B Bad Mergentheim 23.400

D Buchen 25.550

ABD Gesamt 84.400

Preis je 
1.000 20g 30g 40g 50g

Grundpreis 70,50 75,50 80,50 85,50

Ortspreis 62,00 66,00 69,00 74,00

Prospektbedarf

Preise

Prospektbeilagen Fränkische Wochenpost

Beilagen in der Fränkischen Wochenpost werden von unseren eigenen  
Trägern zuverlässig an alle Haushalte in unserem Verteilgebiet zugestellt. 
Wegen des redaktionellen „Mantels“ dürfen sie auch an Werbeverweigerer 
verteilt werden. Das erhöht die Reichweite Ihrer Prospekte. 

   Attraktive Optik und interessante Inhalte

   Zuverlässige, geprüfte Verteilung

   Zustellung auch an Werbeverweigerer

Ihre Vorteile

Mindestauflage 2.500 Stück je Ausgabe und Erscheinungstag. 
Anlieferung und technische Angaben siehe Seite 23.

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer
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22Allgemeine Verlagsangaben 

Verlagsanschrift:  FRÄNKISCHE NACHRICHTEN Verlags-GmbH, 
97941 Tauberbischofsheim, Schmiederstraße 19 
97932 Tauberbischofsheim, Postfach 12 60

Tarifgemeinschaften:   ZRN Zeitungsgruppe Rhein-Neckar,  
Zeitungskombi

 Rhein-Neckar-Pfalz, Rhein-Neckar-Zeitung ,  
 Main Post, Hohenloher Tagblatt

Mitgliedschaften:  AG. MA Arbeitsgemeinschaft Media Analyse e.V. 
ZMG Zeitungs-Marketing-Gesellschaft

Mediavermarktung:  09341/83 100

E-Mail: mediaservice@fnweb.de

Internet: www.fnweb.de

Erscheinungsweise:  werktäglich, morgens 
 Für Rubrikenmärkte: samstags

Schlusstermine  Montag- bis Freitagausgabe: 2 Werktage  
vor Erscheinen 16 Uhr 
Samstag-Ausgabe: Donnerstag 12 Uhr

Anzeigenaufträge:   Druckunterlagen 1 Werktag  
vor Erscheinen  10 Uhr Rücktritt und Änder- 
ungen nach Anzeigenschluss nicht möglich.

Nachlässe: Für mehrmalige Veröffentlichungen: 
 bei 12 Mal 10% / bei 24 Mal 15% / bei 52 Mal 20%

 Nachlässe sind nur auf Tarifpreise anwendbar. 
 Blockrabatt für Streckenanzeigen auf Anfrage.

Bankverbindungen:           Sparkasse Tauberfranken 2 005 965 (BLZ 673 525 65) 
IBAN: DE86 6735 2565 0002 0059 65

            Volksbank Main-Tauber eG 70 222 000 (BLZ 673 900 00) 
IBAN: DE83 6739 0000 0070 2220 00

Zahlungsbedingungen:    Sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug

Chiffregebühr:             6,00 € inkl. MwSt. je Aufnahme

Gestaltungspauschale:     Preise gelten bei Anlieferung fertiger Druckdaten oder  
            Fließtextanzeigen. Bei Gestaltung durch den Verlag oder      
                                                      Änderung angelieferter Anzeigen wird eine Aufwands-    
                                                      pauschale in Höhe von 20 € zzgl. MwSt. berechnet.

Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und 
Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und zu den zusätzlichen Geschäfts-
bedingungen des Verlages ausgeführt (siehe Seite 25).

Zeitungsformat:  350 mm x 510 mm  
(rheinisch)

Satzspiegel:  1/1 Seite: 
485 mm x 320 mm  
(h x b) = 3395 mm 
Panorama: 
485 mm x 670 mm  
(h x b) = 7275 mm

Umrechnung:  1 Textspalte = 
1,1667  
Anzeigenspalten

Allgemeine Verlagsangaben

Spalten Anzeigen-
teil Textteil

1-spaltig 44 mm 50 mm

2-spaltig 90 mm 104 mm

3-spaltig 136 mm 158 mm

4-spaltig 182 mm 212 mm

5-spaltig 228 mm 266 mm

6-spaltig 274 mm 320 mm

7-spaltig 320 mm –

SpaltenbreitenTechnische Angaben
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Anlieferung 
Fränkische Nachrichten:      frei Haus, frühestens 14 Tage, jedoch spätestens  

4 Tage vor Beilegung. Anlieferung von Montag bis  
Freitag 7.00 bis 16.30 Uhr.

Anlieferung 
Fränkische Wochenpost:      frei Haus, frühestens 14 Tage, jedoch spätestens  

6 Tage vor Beilegung, Anlieferung von Montag bis  
Freitag 7.00 bis 16.30 Uhr.

Lieferanschrift:                 MANNHEIMER MORGEN  
Großdruckerei und Verlag GmbH 
Gewerbezentrum Wohlgelegen, Dudenstraße 12–26 
Lkw-Einfahrt: Christian-Friedrich-Schwan-Straße, 
68167 Mannheim

Kontakt im Verlag:                 Tel. 0621/392-1484 / -1223 / -1237 , 
E-Mail: beilagen@fnweb.de

1.  Maximalformat: 330 x 250 mm, Mindestformat 105 x 148 mm (DIN A6)

2.   Einzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein Flächengewicht von 170 g/m² nicht unterschreiten. Einzelblätter mit Formaten zwischen 
DIN A6 und DIN A4 müssen ein Flächengewicht von mindestens 150 g/m² aufweisen. Größere Formate mit einem Flächengewicht 
von mindestens 60 g/m² sind auf eine Größe im Bereich DIN A4 (210 x 297 mm) zu falzen.

3.   Beilagen mit jeweils möglichen Maximalformat müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten haben. Bei geringerem Umfang (4 und 6 
Seiten) ist ein Flächengewicht von mindestens 120 g/m² erforderlich oder diese Beilagen sind nochmals zu falzen.

4.   Das Gewicht einer Beilage soll 50 g/Exemplar nicht überschreiten. Liegt es darüber, ist eine Rückfrage mit Muster erforderlich.

5.   Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. Leporello (Z) und Fensterfalz ( ) können deshalb 
nicht verarbeitet werden. Mehrseitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A5 (148 x 210 mm) müssen den Falz an der langen Seite 
haben.

6.   Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe 
Messer aufweisen.

7.   Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen damit bündig im Falz zum Kopf o. Fuß der Beilage an-
geklebt werden. Es sollte keine Punkt-, sondern nur Strichleimung angewendet werden.

8.   Die Draht-Rückenheftung sollte möglichst vermieden werden. Bei Verwendung muss die Drahtseite der Rückenstärke der Beilage an-
gemessen und darf keinesfalls stärker als diese sein. Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt 
werden.

9.   Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sorgfältig maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass 
eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig wird. Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch 
aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden. Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. 
Kanten, Quetschfalten oder verlagertem (runden) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar. 

Prospektbeilagen Fränkische  
Nachrichten

Technische Angaben

10.   Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollten eine Höhe von 80–100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind. Eine 
Vorsortierung wegen zu dünner Lagen darf nicht notwendig sein. Das Verschnüren oder Verpacken einzelner Lagen ist nicht er-
wünscht.

11.   Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Mehrweg-Platten gestapelt sein. Beilagen sollten gegen eventuelle Transportschäden (me-
chanische Beanspruchung) und ggf. gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

12.   Die Anlieferung beim Verarbeiter sollte frühestens 14 Werktage und muss spätestens 4 Werktage (bis 14.30 Uhr) vor dem Erschei-
nungstag erfolgen.

13.  Rücktrittstermin: 5 Tage vor Beilegetermin.

14.   Eine Termingarantie oder Haftung im Falle höherer Gewalt, beschädigt gelieferter oder zusammenklebender Prospekte sowie tech-
nischer Störungen kann nicht übernommen werden.

15.   Bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebswege haftet der Verlag nicht, ebenso bei Beilagen, die ohne ordnungsgemäße Ver-
sandpapiere angeliefert werden.

Konkurrenzausschluss oder eine Streuung als alleinige Beilagen kann nicht zugesagt werden. Mindestauflage 3000 Stück.

Zusagen auf die Veröffentlichung von redaktionellen Hinweisen sind unverbindlich. Bei Belegung von Teilen der Bezirskausgaben wird 
keine Gewähr übernommen, dass das gewünschte Gebiet ausschließlich und vollständig erfasst wird. Beilagenaufträge werden mit der 
üblichen Sorgfalt erledigt. Der Verlag leistet jedoch keine Gewähr für Beilagen an bestimmten Tagen.

Bei nicht termingerechter Anlieferung der Beilagen oder Abbestellung berechnet der Verlag 50% des Auftragswertes als Ausfallkosten. Die 
Annahme von zeitungsähnlichen Beilagen behält sich der Verlag vor. Die Beilagen dürfen keine Fremdanzeigen enthalten. Beilagen, die für 
zwei Auftraggeber werben, 100% Zuschlag.

Auch bei bestätigten Terminen für Beilagen ist der Auftrag erst endgültig angenommen, wenn der Verlag mindestens 7 Tage vor Beilegung 
ein Muster der Beilage prüfen konnte. Siehe auch Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonstige Angaben

Begleitpapiere
Aus dem Lieferschein und der Kennzeichnung der Paletten (Palettenschein) haben hervozurzugehen:
1.   zu belegendes Objekt und zu belegende Ausgaben
2.   Beilagetermin
3.   Auftraggeber der Beilage
4.   Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
5.   Absender und Empfänger
6.   Anzahl der Paletten
7.   Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen
8.   Stückzahl der Beilagen je Palette und Paket
9.     Packnorm: mind. 50erPakete. Abweichungen in der Liefermenge zur angegebenen Stückzahl auf dem Lieferschein können nicht  

überprüft werden. Die angegebenen Daten auf dem Lieferschein sind verbindlich.
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Aufbau:  Gesamtauftrag 240% 
Zum Bearbeiten ICC-Profil benutzen, eingebettete Profile 
werden verworfen. Wir empfehlen die Verwendung des ICC 
Profils „ISOnewspaper26v4.icc“. Keine Schmuckfarben ver-
wenden.

Raster:  48 Linien/cm

Rasterwinkelung: C: 15° | M: 75° | Y: 0° | K: 135°

Auflösung: Bilder: 300 dpi 
 Strichzeichnungen: 1200 dpi

Farbdichte: C: 0.85 | M: 0.85 | Y: 0.85 | K: 1.1

Proof:  Mit FOGRA-Medienkeil CMYK und vorgeschriebenen  
CIELAB-Werten

Tonwertumfang: 3 % bis 90 %, im Licht auslaufend gegen 0 % möglich

Tonwertzunahme:   26 % im Mittelton (bei 40 % FD) 
Wird die Zunahme bei der Datenerzeugung nicht berück- 
sichtigt, ergibt sich im Druck eine Abweichung vom ge-
wünschten Tonwert.

Grundschrift: Anzeigenteil:  2,681 mm | 7,6 pt 
 Textteil:  3,281 mm | 9,3 pt

Mindestgröße: Positivstriche: 0,15 mm 
 Negativstriche: 0,20 mm 
 Positivschrift: 2,117 mm | 6 pt 
 Negativschrift: 2,822 mm | 8 pt | mind. halbfett

Farbaufbau: Schwarzflächen mit Negativschrift 100 % Schwarz

Kontakt: Telefon 09341/83 100  
E-Mail: mediaservice@fnweb.de

Datenübertragung: FTP-Upload mit einem FTP-Client: 
 Server: ftp.mamo.de 
 Benutzer: ftpfn 
 Passwort: g57sk8e2

Datenformate:  PDF/X-3: Alle Schriften einbetten 
EPS:  Schriften mit einem Fontincluder einbetten  

oder in Zeichenwege umwandeln

Schriften:  Schriften müssen in Datei eingebunden oder in Kurven  
gewandelt sein.  
Ist dies nicht möglich, werden ähnliche Schriften verwendet. 
In Dateien mit in Kurven gewandelten Schriften sind keine 
nachträglichen Textänderungen möglich.

Zeitungsrollenoffset (Coldset), 45,9 g/qm Zeitungspapier, 
nur Euroskala.

Repro-Vorgaben und Datenanlieferung

Repro-Vorgaben Typographie

Datenanlieferung

Druckverfahren

Flächendeckung % 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tonwertzuwachs % 11,1 19,0 24,0 26,1 26,0 23,9 19,8 14,3 7,6



25AGB Anzeigen und Beilagen

Allgemeine und zusätzliche Geschäftsbedingungen  
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Werbungtreibenden (nachfolgend „Auftraggeber“) und dem 
Verlag über die Schaltung von Werbemitteln im Printbereich. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine 
Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn der Verlag diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 

1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzu-
wickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 
Die über Nielsen-Ballungs-Raum-Zeitungen (NBRZ) geschalteten Anzeigen werden bei der Gewährung von Rabatten nicht berücksichtigt.

5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, daß dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluß mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne daß dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf-
grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht. 

7.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

8.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwort-
lich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet 
die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wur-
de. Läßt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden 
aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Werbeauftrags 
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Auftraggeber 
regelmäßig vertraut. Die Schadenersatzpflicht ist – abgesehen von der Haftung für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit – auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatz-
ansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 

10.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zu-
rückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

11.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach der Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Be-
rechnung zugrunde gelegt. 

12.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 

werden nach der Preisliste gewährt. Der Verlag behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per 
E-Mail in Rechnung zu stellen. Für die Frist zur Versendung der Vorabinformationen für Zahlungen des Zahlungspflichtigen/Kunden aus 
SEPA-Lastschriften wird einvernehmlich zwischen den beiden Parteien vereinbart, dass die Versendung bis auf einen Kalendertag vor 
Fälligkeit der Lastschrift zulässig ist. Lastschriften erfolgen frühestens zwei Tage nach Rechnungsdatum. 

13.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

14.  Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Es werden nur Vollbelege geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

15.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

16.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluß über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise ge-
nannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Aufla-
genminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20v.H. 
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H. bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H. bei einer Auflage über 500.000 
Exemplaren 5v.H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprücheausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-
traggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, daß dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zu-
rücktreten konnte. 

17.  Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge 
auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein-
geräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige 
Format DIN A4 überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und 
werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart wer-
den, daß der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. 

18.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei 
Monate nach Ablauf des Auftrages.

19.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages; auch für das Mahnver-
fahren sowie für den Fall, daß der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
ist, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 

20.  Für Anzeigen in Sonderseiten, Sonderbeilagen und Kollektiven können vom Verlag abweichende Preise festgesetzt werden. Zusätzliche 
Geschäftsbedingungen der Tarifgemeinschaft Mannheimer Morgen, Rhein-Neckar-Zeitung: 

 a)  Die Verlage handeln den Auftraggebern gegenüber ausschließlich im Namen und Recht der angeschlossenen Mitglieder. Die Verlage 
haben für die Tarifgemeinschaft Inkassovollmacht. 

 b)  Die vorstehend aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften 
gelten für die Rechtsbeziehung zwischen Auftraggeber und den Verlagen. 

 c)  Mit der Erteilung eines Anzeigen- oder Beilagenauftrages anerkennt der Auftraggeber die Preisliste und die Geschäftsbedingungen der 
Verlage. 

 d)  Die Verlage wenden bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haften jedoch nicht, wenn sie 
vom Auftraggeber irregeführt oder getäuscht werden. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Auftraggeber, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu 
tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 
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 e)  Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten 
Textund Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, die Verlage von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus den Ausführun-
gen des Auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig sistiert wurde, erwachsen. Die Verlage sind nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
oder Beilagen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, 
so stehen auch dem Auftraggeber keine Ansprüche gegen die Verlage zu. Der Auftraggeber stellt den Verlag insbesondere von Ansprü-
chen aus Verstößen gegen das Urheber- und Wettbewerbsrecht frei. 

 f)  Zur Vermeidung von Verwechslungen mit privaten Anzeigen müssen gewerbliche Anzeigen als solche klar erkennbar sein, insbesonde-
re durch die Kennzeichnung der Firma bzw. der Rechtsform. 

 g)  Der Anzeigenkunde stellt die Verlage, bei vom Anzeigenkunden gelieferten Vorlagen, von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen die 
Verlage wegen des Inhalts oder Gestaltung der Anzeige geltend gemacht werden, insbesondere Ansprüche auf Zahlung von Schaden-
ersatz, Vertragsstrafe oder Ordnungsgeld sowie auf die Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten. 

 h) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aufträgen und zur Leistung von Schadensersatz. 

 i)  Der Auftraggeber hat den Abdruck seiner Anzeige sofort nach Erscheinen zu prüfen. Die Verlage lehnen Ansprüche auf Zahlungs-
minderung oder Ersatz ab, wenn bei zu wiederholenden Aufnahmen der gleiche Fehler unterläuft, ohne daß der Auftraggeber eine 
Berichtigung vor Wiedergabe der nächsten Anzeige verlangt. 

 j)  Die Verlage behalten sich das Recht vor, die Berichtigung (Gutschriften, Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen in-
nerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung vorzunehmen. 

 k)  Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Wer-
bungtreibenden an die Preislisten der Verlage zu halten. Die von den Verlagen gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 

 l)  Werbeagenturen und Werbungsmittler erhalten Provision für Anzeigen- und Beilagenaufträge von Werbungtreibenden des Handels, 
Handwerks und Gewerbes aus dem Verbreitungsgebiet, wenn die Anzeigen zum Grundpreis abgerechnet werden, vorausgesetzt, daß 
die Werbeagentur und Werbungsmittler auch die gesamte Auftragsabwicklung selbst übernehmen, d.h. die Aufträge den Verlagen un-
mittelbar erteilen und Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefern. 

 m) Bei blatthohen Anzeigen wird die volle Satzspiegelhöhe berechnet. 

 n) Platzierungsvorschriften sind nur dann verbindlich, wenn ein Platzierungszuschlag von 25% bezahlt wird.

 o)  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen nur gegen Vorkasse zu veröffentlichen. 

 p)  Für die Gewährung eines Konzernrabattes für Tochtergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer mehr als 50 prozentigen Kapi-
talbeteiligung erforderlich. Die Verlage gewähren Konzernrabatt nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen. Dies 
gilt nicht für den Zusammenschluß verschiedener selbständiger hoheitlicher Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen 
Körperschaften des Öffentlichen Rechts beteiligt sind. 

 q)  Für Anzeigen in Sonderseiten, Sonderbeilagen und Kollektiven können vom Verlag abweichende Preise festgesetzt werden. 

 r)  Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige können die Verlage die entsprechenden Satzkosten be-
rechnen. s) Beilagen sind gefalzt anzuliefern. Der Verlag behält sich vor, in die gleiche Ausgabe weitere Beilagen einzulegen. Der Verlag 
hat bei technischen Schwierigkeiten das Recht, den Beilagenauftrag auf verschiedene Termine aufzuteilen. Der Verlag verteilt die Bei-
lagen mit der geschäftsüblichen Sorgfalt, wobei bis zu 3% Fehlzustellungen oder Verlust als verkehrsüblich gelten. 

21.  Datenschutz: Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Vertragsdurchführung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) Daten-
schutzgrundverordnung erhoben und grundsätzlich für die Vertragslaufzeit bzw. bis zu Ihrem Widerruf gespeichert, sofern keine Auf-
bewahrungsfrist oder ein berechtigtes Interesse eine längere Speicherdauer erforderlich macht. Ihre personenbezogenen Daten werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Dritte sind natürliche oder juristische Personen, die nicht mit der Mediengruppe Dr. Haas 
GmbH rechtlich verbunden sind. Für Direktwerbung verwenden wir Ihre Mail-Adresse für Anzeigenangebote, wenn Sie diese angege-
ben haben. Falls Sie keine E-Mail-Werbung mehr auf dieser Grundlage erhalten wollen, können Sie jederzeit der Direktwerbung unter  
dialog@mamo.de widersprechen. Sie haben das Recht, per Mail an dialog@mamo.de oder postalisch an Mediengruppe Dr. Haas GmbH, 
Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem 
Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 
oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Datenschutzgrundver-
ordnung und dem neuen BDSG. Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge 
haben, dass die Vertragsleistung nicht erfüllt werden kann. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@mamo.de. 
Es besteht ein Beschwerderecht bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg/
Hessen. 

22.  Der Auftraggeber ist damit einverstanden, daß die von ihm stammenden Angaben sowohl ergänzend zu der Veröffentlichung in der oder 
den Druckschriften in elektronischen Medien verbreitet, als auch in Marktanalysen, z.B. Immobilienmarktauswertungen, verarbeitet 
werden. 

23.  Für die richtige Wiedergabe undeutlicher Manuskripte und für Übermittlungsfehler bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen und tele-
fonisch veranlaßten Änderungen wird keine Gewähr übernommen. Abbestellungen – grundsätzlich schriftlich – können nur berück-
sichtigt werden, wenn dies die technische Fertigstellung der Zeitung nicht beeinträchtigt. 

24.  Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch den Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung durch den 
Verlag in Textform (Annahme). Buchung und Bestätigung können auch über das OBS Online Booking System erfolgen (Infos zu OBS 
finden Sie unter www.obs-portal.de). 

25.  Der Verlag kann, wenn eine Änderung der Marktlage, der gesetzlichen Bedingungen oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung er-
folgt, die vorliegenden AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angabe von Gründen ändern, wenn der Anzeigenkunde 
dadurch nicht unzumutbar belastet wird
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Fränkische Nachrichten  
Tauberbischofsheim
Schmiederstraße 19 
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 0 93 41 / 83-1 00
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Bad Mergentheim
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97980 Bad Mergentheim
Tel. 0 79 31 / 5 47-0
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Tel. 0 93 42 / 90 11 23
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Fränkische Nachrichten Buchen
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